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Bitte beachten Sie unsere Redaktions- 
schluss- und Erscheinungstermine
Redaktionsschluss Erscheinungstermin
Der Redaktionsschluss ist jeweils um 10:00 Uhr.
Donnerstag, 4. April 2024
Mittwoch, 8. Mai 2024

Samstag, 13. April 2024
Samstag, 18. Mai 2024

Ansprechpartner:
Frau Kröner

Tel.:
E-Mail:

036072 831-22
amtsblatt@gemeinde-sonnenstein.de

Notruf Polizei 110
Leitstelle der Polizei 03606 651-0
Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst 112
Rettungsleitstelle 036065066780
Krankentransport 0360619222
Havariedienste:
Wasser- und Abwasserzweckverband
„Eichsfelder Kessel“ 036076 569-0
Erdgas/Eichfeldgas 0360743840
Versorgungsunterbrechung
Thüringer Energie AG (TEAG)
Kundenservice 03641 817-1111
Thüringer Energie AG (TEAG)
Störungsdienst Strom 0800 686-1166 (24h)
Kinder- und Jugendtelefon 0800 0080080
Frauenschutzwohnung 03605 518798
Giftnotruf 0361 730730
Zahnärztlicher Notdienst und
Kassenärztlicher Notdienst 116 117

Anschriften und Öffnungszeiten

Anschrift

Gemeinde Sonnenstein
OT Weißenborn-Lüderode
Bahnhofstraße 12
37345 Sonnenstein
Telefon: 036072 831-0
Telefax: 036072 831-32
E-Mail: post@gemeinde-sonnenstein.de
Internet: www.gemeinde-sonnenstein.de

Sprechzeiten der Verwaltung

Montag 9:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 16:00 Uhr
Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 9:00 - 12:00 Uhr

Sprechzeiten der Bürgermeisterin

Dienstag 15:00 - 18:00 Uhr

Sprechzeiten Standesamt

Montag 9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr
Freitag 9:00 - 12:00 Uhr

Annahmestelle für Bioabfälle und Elektrokleingeräte

(OT Weißenborn-Lüderode, gegenüber Sportplatz)
Freitag 14:00 - 17:00 Uhr – ab 14. KW 15:00 - 18:00 Uhr
Samstag 10:00 - 15:00 Uhr

Bibliothek

(OT Weißenborn-Lüderode, Hauptstraße 80)
Donnerstag 13:00 - 17:00 Uhr

Wichtiger Hinweis an die Textlieferanten
Bitte schicken Sie Ihre Beiträge per E-Mail an

amtsblatt@gemeinde-sonnenstein.de

unter Angabe Ihrer Telefonnummer.

Diese sollten Sie direkt in der E-Mail als Text und nicht als 
Anlage senden.

Pro Beitrag können maximal 2 Bilder und maximal eine halbe 
DIN A4 Seite Text abgedruckt werden.

Plakate werden einspaltig abgedruckt, daher bitte im Hochfor-
mat senden.

Um nicht gegen das gültige Wettbewerbsrecht zu verstoßen, 
bitten wir zu beachten, dass in den Texten keine Musikbands 
und Lokalitäten namentlich genannt werden dürfen, die für 
Stimmung und das leibliche Wohl sorgen. Des Weiteren dürfen 
keine Veranstaltungshinweise (z. B. Konzerte) für eigenstän-
dige Gewerbebetriebe geschaltet werden. Private in jeglicher 
Form dürfen nicht beworben werden.

Öffnungszeiten von Ärzten und Apotheken u. ä. dürfen nicht 
veröffentlicht werden. Stellenanzeigen (wenn es keine kom-
munale Einrichtung ist) dürfen nicht geschaltet werden. Auf-
zählungen von Sponsoren zu ortsgebundenen Veranstaltun-
gen dürfen ebenfalls nicht genannt werden.

Wenn dieses veröffentlicht werden soll, handelt es sich dabei 
um eine bezahlte Anzeige. In diesem Fall wenden Sie sich 
bitte an den Außendienstmitarbeiter der LINUS WITTICH Me-
dien KG unter www.wittich.de.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und stehen für Rückfragen 
gern zur Verfügung.

Ihre Redaktion
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Öffentliche Bekanntmachungen 
der Gemeinde Sonnenstein

Bekanntmachung 
der Gemeinde Sonnenstein

Betr.: Öffentliche Auslegung des Entwurfes des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan  
„Windmühlenweg Nr. 2“ Gemeinde Sonnenstein OT  
Holungen gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein hat in seiner Sit-
zung am 02.03.2023 den Beschluss zur Aufstellung des Vorha-
benbezogenen Bebauungsplan „Windmühlenweg Nr. 2“, Ge-
meinde Sonnenstein OT Holungen gefasst. In gleicher Sitzung 
wurde die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit beschlossen.

Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Wind-
mühlenweg Nr. 2“ Gemeinde Sonnenstein OT Holungen kann 
entsprechend § 3 Abs. 1 BauGB, in Verbindung mit § 3 Thüringer 
Bekanntmachungsverordnung in der Zeit vom

23.03.2024 bis 24.04.2024

im Internet unter der Internetadresse: https://www.gemeinde-
sonnenstein.de/b-plaene-bauleitplanung.html für jedermann öf-
fentlich zur Einsichtnahme bereitgestellt.

Zusätzlich werden die Planungsunterlagen in der Zeit vom 
23.03.2024. bis einschließlich 24.04.2024 während der allgemei-
nen Sprechzeiten:

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

9:00 bis 12:00 und 14:00 bis 16:00 Uhr
9:00 bis 12:00 und 14:00 bis 18:00 Uhr
9:00 bis 12:00 Uhr
9:00 bis 12:00 und 14:00 bis 16:00 Uhr
9:00 bis 12:00 Uhr

im Bauverwaltungsamt der Gemeinde Sonnenstein, OT Weißen-
born-Lüderode, Bahnhofstraße 12, 37345 Sonnenstein ausgelegt.

Während der Auslegungsfrist kann über den Inhalt der Planung 
Auskunft verlangt werden und von jedermann - schriftlich oder zur 
Niederschrift – Stellungnahmen per E-Mail an:post@gemeinde- 
sonnenstein.de oder schriflich an: Gemeinde Sonnenstein, 
Bahnhofstraße 12, 37345 Sonnenstein eingereicht werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben. Anträge nach § 47 
der Verwaltungsgerichtsordnung sind unzulässig, soweit mit ih-
nen Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antrag-
steller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

gez. Ertmer
Bürgermeisterin

Bekanntmachung zur Feststellung 
des Wahlergebnisses

Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters 
der Gemeinde Sonnenstein

Bei der Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde 
Sonnenstein am 3. März 2024 wurde folgendes Wahlergebnis 
festgestellt:

Zahl der Wahlberechtigten:
Zahl der Wähler:
Zahl der ungültigen Stimmabgaben (= Stimmzettel):
Zahl der gültigen Stimmabgaben (= Stimmzettel):

3.727
2.201
15
2.186

Zahl der auf die einzelnen Wahlvorschläge und Bewerber entfal-
lenden gültigen Stimmen:

Danke zur Wiederwahl
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
sehr geehrte Wählerinnen und Wähler,

die Anspannung der letzten Tage ist nun vorbei.

Das Wahlergebnis spiegelt Anerkennung der bisherigen Ar-
beit und Leistung wider, würdigt aber auch kritisch das bisher 
Erreichte. Die Wahl ist für mich Auftrag und Verpflichtung zu-
gleich, die Arbeit zum Wohle unserer Gemeinde fortzuführen.

Herzlichen Dank für den Vertrauensbeweis, den Sie mir, mit 
Ihrer Stimme, geschenkt haben.

Allen Wählern und Unterstützern gilt mein Dank.

Ganz besonders möchte ich den Wahlhelfern in den Wahl-
lokalen ein Dankeschön sagen, die bereit waren, ehrenamt-
lich bei dieser Wahl für die Stärkung der Demokratie tätig zu 
werden.

Mein Dank gilt auch den Mitarbeitern der Verwaltung, dem 
Bauhof und allen gemeindlichen Einrichtungen für die geleis-
tete Arbeit.

Besonders dankbar bin ich meiner Familie für die Unterstüt-
zung.

Für die vielen Glückwünsche zu meiner Wiederwahl bedanke 
ich mich ebenfalls ganz herzlich und freue mich auf die Fort-
führung meiner Arbeit als Bürgermeisterin.

Wir sollten nun aber auch schnell wieder zu einer ergebnis-
orientierten Arbeit zurückfinden, damit Wahlaussagen nicht 
nur Aussagen bleiben. Vieles ist bereits angeschoben und 
auf den Weg gebracht. Lassen Sie uns dies gemeinsam zum 
Wohl unserer Gemeinde zielstrebig umsetzen.

Ich bin stolz, Bürgermeisterin der Gemeinde Sonnenstein für 
weitere 6 Jahre sein zu dürfen. Mit meiner ganzen Kraft und 
Erfahrung werde ich mich einsetzen, um unsere Gemeinde 
weiterzuentwickeln. Ich freue mich auf eine konstruktive Zu-
sammenarbeit mit denjenigen, die sich - so wie ich - für das 
Gemeinwohl einsetzen wollen. Mit Toleranz, gegenseitiger 
Achtung, Fairness, Rücksichtnahme und einer guten Portion 
Idealismus können wir für die Gemeinde viel erreichen.

Packen wir es gemeinsam an!

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein frohes und friedvol-
les Osterfest sowie erholsame Feiertage.

Ihre Bürgermeisterin
Margit Ertmer

➤➤➤ Lesen Sie hierzu weiter auf der nächsten Seite ➤➤➤
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Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 
sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in 
Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG).

1.1 Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvor-
schläge von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundge-
setzes oder von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.

Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 32 Bewer-
ber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge 
unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres 
Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvor-
schlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvor-
schlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung 
schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvor-
schlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter 
und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter 
abberufen und durch andere ersetzt werden.

1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung 
(ThürKWO) enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift der 

Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe

ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem an-
deren Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3
Satz 2 ThürKWG.

2. Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder
den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in gehei-
mer Abstimmung gewählt werden.

Kennwort der Partei,
der Wählergruppe
oder des
Einzelbewerbers

Name, Vorname
des Bewerbers

Stimmen

Wahlvor-
schlag 1

ERTMER Ertmer, Margit 1.212

Wahlvor-
schlag 2

RASCOPP Rascopp, Simon 974

Name der Gewählten: Frau Margit Ertmer

Kennwort des Trägers des Wahlvorschlags: ERTMER

Jeder Wahlberechtigte und auch jeder in einem zugelassenen Wahl-
vorschlag aufgestellte nicht wahlberechtigte Bewerber kann binnen 
zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des Wahler-
gebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche 
Erklärung bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde, dem

Landkreis Eichsfeld
Landratsamt
Kommunalaufsicht
Friedensplatz 8
37308 Heilbad Heiligenstadt

wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunal-
wahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahlordnung anfech-
ten. Die schriftliche Erklärung ist vom Anfechtenden persönlich und 
handschriftlich zu unterzeichnen und im Original einzureichen. Die 
Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden.

Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist vorgetragen wer-
den, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berück-
sichtigt werden.

Sonnenstein, 16. März 2024
gez. Lamkowski
Wahlleiter

Bekanntmachung

Veröffentlichung der festgestellten Einwohnerzahlen 
der Ortschaften der Gemeinde Sonnenstein
Für die Kommunalwahlen am 26.05.2024 werden für die Ort-
schaften der Gemeinde Sonnenstein mit dem Stand vom 
30.06.2023 folgende Einwohnerzahlen festgestellt:

Ortschaft Einwohnerzahl
Bockelnhagen 314
Holungen 780
Jützenbach 474
Silkerode 370
Steinrode 471
Stöckey 386
Weißenborn-Lüderode 1.264
Zwinge 342
Die Zahlen wurden dem Melderegister der Gemeinde Sonnenstein 
(Stand 30.06.2023) entnommen und bilden die Grundlage für die 
Feststellung der Anzahl der zu wählenden Ortschaftsratsmitglieder.

Sonnenstein, 16.03.2024
gez. Ertmer
Bürgermeisterin

Bekanntmachung

der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen  
für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder
1. In der Gemeinde Sonnenstein sind am 26. Mai 2024
16 Gemeinderatsmitglieder zu wählen.

Wählbar für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben 
(§ 12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und
2 ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, die die Staats-
angehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen
Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht
ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei
Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde haben; der Aufenthalt
in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in der Gemeinde
gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im
Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:
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Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen 
Eintragungsraum bei der Gemeindeverwaltung aufzusuchen, er-
halten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann 
in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtig-
te Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines 
bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauf-
tragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; 
die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an 
Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Er-
teilung eines Eintragungsscheins vorliegen.

Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.

4. Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenver-
bindung). Sie muss spätestens am 22. April 2024, 18.00 Uhr,
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahl-
vorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen.
Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit
der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvorschläge
(§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.

5. Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekannt-
machung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April
2024 bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind
beim Wahlleiter der Gemeinde Sonnenstein, Bahnhofstraße 12,
37345 Sonnenstein, OT Weißenborn-Lüderode einzureichen.
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 12. April 2024
bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Be-
auftragten des Wahlvorschlages und der Mehrheit der übrigen
Unterzeichner des Wahlvorschlages zurückgenommen werden.

6. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag ein-
gereicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt.
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind.

7. Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftrag-
ten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der
Wahlvorschläge müssen spätestens bis zum 22. April 2024 bis
18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch
noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie
infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträglichen
Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen
Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in glei-
cher Weise wie Bewerber zu wählen.

Am 23. April 2024 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zu-
sammen und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge 
und Erklärungen zu Listenverbindungen den durch das Thürin-
ger Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommunalwahlord-
nung gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig zuzu-
lassen sind.

8. Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

9. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle
Geschlechter.

Sonnenstein, 16.03.2024
gez. Lamkowski
Wahlleiter

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlags-
berechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre 
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Auf-
stellung eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame 
Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Delegier-
ten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus der Mitte ei-
ner vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt 
sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der 
Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei ha-
ben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Ver-
sammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an Eides statt zu 
versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfolge 
in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte 
Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt war 
und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Personen Ge-
legenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit 
als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letz-
ten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag,
im Kreistag des Landkreises Eichsfeld oder im Gemeinderat der
Gemeinde Sonnenstein vertreten sind, müssen neben den Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder
Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal
so vielen Wahlberechtigten unterstützt werden wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 64 Unterschriften).

3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlags-
träger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Ge-
meinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wäh-
lergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften 
von viermal so vielen Wahlberechtigten wie Gemeinderatsmit-
glieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf 
keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im 
Gemeinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen 
Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer 
der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen 
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil 
der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununterbrochen im 
Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises, in 
dem die Gemeinde liegt, oder im Gemeinderat vertreten ist.

3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn 
eine Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neu-
en Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 
Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des frü-
heren Wahlvorschlags war.

3.3 Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Gemeindeverwaltung 
Sonnenstein bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres 
Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu 
leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird 
vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag verbunden 
und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschlags während 
der üblichen Dienstzeiten der Gemeindeverwaltung Sonnenstein

Montag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Mittwoch von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

in der Gemeindeverwaltung Sonnenstein, Bahnhofstraße 12, 
Bürgerbüro, Raum Nr. 002, 37345 Sonnenstein OT Weißenborn-
Lüderode ausgelegt.
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lergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere 
Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Un-
terscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame 
Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter 
Parteien oder Wählergruppen tragen. Die Wahlvorschläge von 
Parteien und Wählergruppen müssen die Unterschriften von 
zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des Wahlvor-
schlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlaus-
schuss die Unterzeichnung für ungültig.

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter 
und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter 
der Gemeinde abberufen und durch andere ersetzt werden.

1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung 
(ThürKWO) enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift

des Bewerbers,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines StelIvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe

ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als An-
lage beizufügen:

a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürK-
WO, dass er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvor-
schlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen
Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für
Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Be-
auftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat,
dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte ein-
verstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung
in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes
geltenden Bestimmungen nicht fehlt,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3
Satz 2 ThürKWG.

1.3 Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem 
Muster der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des 
Bewerbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den 
Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter Angabe des 
Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und der Anschrift die 
Unterschriften von mindestens fünfmal so vielen Wahlberechtig-
ten tragen,wie Ortschaftsratsmitglieder zu wählen sind:

in der Ortschaft Bockelnhagen insgesamt 20 Unterschriften,
in der Ortschaft Holungen insgesamt 30 Unterschriften,
in der Ortschaft Jützenbach insgesamt 20 Unterschriften,
in der Ortschaft Silkerode insgesamt 20 Unterschriften,
in der Ortschaft Steinrode insgesamt 20 Unterschriften,
in der Ortschaft Stöckey insgesamt 20 Unterschriften,
in der Ortschaft Weißenborn-Lüderode insgesamt  
40 Unterschriften,
in der Ortschaft Zwinge insgesamt 20 Unterschriften.

Bewirbt sich der bisherige Ortschaftsbürgermeister als Einzel-
bewerber, sind keine Unterstützungsunterschriften erforderlich.

Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizu-
fügen:

Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, 
dass er nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag 

Bekanntmachung

der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahl der Ortschaftsbürgermeister

1. In den Ortschaften mit Ortschaftsverfassung

Bockelnhagen,
Holungen,
Jützenbach,
Silkerode,
Steinrode,
Stöckey,
Weißenborn-Lüderode und
Zwinge

der Gemeinde Sonnenstein wird am 26. Mai 2024 jeweils ein Ort-
schaftsbürgermeister als Ehrenbeamter der Gemeinde gewählt.

Zum Ortschaftsbürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 des Thüringer Kommunalgesetzes (ThürKWG) 
wählbar, der am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet und seit 
mindestens sechs Monaten seinen Aufenthalt in der Ortschaft 
mit Ortschaftsverfassung hat; der Aufenthalt in der Ortschaft mit 
Ortschaftsverfassung wird vermutet, wenn die Person im Gebiet 
der Ortschaft mit Ortschaftsverfassung gemeldet ist. Bei mehre-
ren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des Melderechts 
maßgebend. Personen, die die Staatsangehörigkeit eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, sind unter den-
selben Bedingungen wahlberechtigt und wählbar wie Deutsche.

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet.

Zum Ortschaftsbürgermeister kann außerdem nicht gewählt wer-
den, wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundge-
setzes und der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist nicht 
wählbar, wer im Übrigen die persönliche Eignung für eine Beru-
fung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes 
geltenden Bestimmungen nicht besitzt. Jeder Bewerber für das 
Amt des Ortschaftsbürgermeisters hat für die Zulassung zur Wahl 
gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde eine schriftliche Erklä-
rung abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inoffi-
zieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem 
Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtun-
gen zusammengearbeitet hat; er muss ferner erklären, dass er 
mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim 
Landesamt für Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauftrag-
ten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemali-
gen DDR einverstanden ist und ihm die Eignung für eine Berufung 
in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes gel-
tenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).

1.1 Wahlvorschläge für die Wahl des Ortschaftsbürgermeisters 
können von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgeset-
zes, Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. 
Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefor-
dert.

Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann 
nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber ent-
halten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 
Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in 
einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine 
Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im Wahlvor-
schlag einer Partei oder Wählergruppe ist.

Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den 
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wäh-
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3.3 Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Gemeindeverwaltung 
Sonnenstein bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres 
Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu 
leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird 
vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag verbunden 
und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschlags während 
der üblichen Dienstzeiten der Gemeindeverwaltung Sonnenstein

Montag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Mittwoch von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

in der Gemeindeverwaltung Sonnenstein, Bahnhofstraße 12, 
Bürgerbüro, Raum Nr. 002, 37345 Sonnenstein OT Weißenborn-
Lüderode ausgelegt.

Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen 
Eintragungsraum bei der Gemeindeverwaltung aufzusuchen, er-
halten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann 
in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtig-
te Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines 
bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauf-
tragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; 
die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an 
Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Er-
teilung eines Eintragungsscheins vorliegen.

Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.

3.4 Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die 
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvorschlag 
ebenfalls vom Wahlleiter der Gemeinde mit einer Liste zur Leistung 
der noch erforderlichen Unterschriften (Anlage 7a zur ThürKWO) 
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschla-
ges ausgelegt. Die Ausführungen unter 3.3 gelten entsprechend.

4. Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim
Wahlleiter der Gemeinde Sonnenstein, Bahnhofstraße 12, 37345 
Sonnenstein, OT Weißenborn-Lüderode einzureichen. Einge-
reichte Wahlvorschläge können nur bis zum 12. April 2024 bis
18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauf-
tragten des Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen Unter-
zeichner des Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung
des Einzelbewerbers zurückgenommen werden.

5. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag ein-
gereicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlage-
nen Bewerber durchgeführt.

6. Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftrag-
ten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel
zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens
bis zum 22. April 2024 bis 18.00 Uhr behoben sein.

Am 23. April 2024 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zu-
sammen und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge 
den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thürin-
ger Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen entspre-
chen und als gültig zuzulassen sind. Stirbt ein Bewerber oder 
verliert er die Wählbarkeit nach der Zulassung des Wahlvorschla-
ges, aber vor der Wahl, so findet die Wahl nicht statt.

7. Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der

aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Ein-
richtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass ihm 
die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den 
für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt.

2. Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Be-
werber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilneh-
mer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in
angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemein-
samen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber
kann auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von
den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlbe-
rechtigten Angehörigen der Wählergruppe aus der Mitte einer
vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt
worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung 
sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag 
einzureichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei 
weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter 
der Gemeinde an Eides statt zu versichern, dass die Wahl in 
geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den 
Bewerbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter 
der Gemeinde ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an 
Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im 
Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letz-
ten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag,
im Kreistag des Landkreises Eichsfeld, im Gemeinderat der Ge-
meinde Sonnenstein oder im Ortschaftsrat der jeweiligen Ort-
schaft (Bockelnhagen, Holungen, Jützenbach, Silkerode, Stein-
rode, Stöckey, Weißenborn-Lüderode oder Zwinge) vertreten
sind, müssen neben den Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu
tragen hat, zusätzlich von viermal so vielen Wahlberechtigten
unterstützt werden wie Ortschaftsratsmitglieder zu wählen sind:

In der Ortschaft Bockelnhagen insgesamt 16 Unterschriften,
in der Ortschaft Holungen insgesamt 24 Unterschriften,
in der Ortschaft Jützenbach insgesamt 16 Unterschriften,
in der Ortschaft Silkerode insgesamt 16 Unterschriften,
in der Ortschaft Steinrode insgesamt 16 Unterschriften,
in der Ortschaft Stöckey insgesamt 16 Unterschriften,
in der Ortschaft Weißenborn-Lüderode insgesamt  
32 Unterschriften,
in der Ortschaft Zwinge insgesamt 16 Unterschriften.

3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlags-
träger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag, im 
Gemeinderat oder im Ortschaftsrat der jeweiligen Ortschaft 
vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen 
Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn Wahlbe-
rechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergrup-
pe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften von 
viermal so vielen Wahlberechtigten wie Ortschaftsratsmitglieder 
zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner 
zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahl-
vorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ge-
meinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen 
Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer 
der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzel-
nen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürf-
te, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des 
Landkreises Eichsfeld, im Gemeinderat der Gemeinde Sonnen-
stein oder im Ortschaftsrat der jeweiligen Ortschaft vertreten ist.

3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn 
eine Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neu-
en Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 
Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des frü-
heren Wahlvorschlags war.
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1.1 Für die Wahl der Ortschaftsratsmitglieder können Wahlvor-
schläge von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundge-
setzes oder von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.

Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen.

Die Wahlvorschläge dürfen höchstens folgende Bewerberzahlen 
enthalten:

Ein Wahlvorschlag für den Ortschaftsrat Bockelnhagen
darf höchstens 8 Bewerber enthalten.

Ein Wahlvorschlag für den Ortschaftsrat Holungen
darf höchstens 12 Bewerber enthalten.

Ein Wahlvorschlag für den Ortschaftsrat Jützenbach
darf höchstens 8 Bewerber enthalten.

Ein Wahlvorschlag für den Ortschaftsrat Silkerode
darf höchstens 8 Bewerber enthalten.

Ein Wahlvorschlag für den Ortschaftsrat Steinrode
darf höchstens 8 Bewerber enthalten.

Ein Wahlvorschlag für den Ortschaftsrat Stöckey
darf höchstens 8 Bewerber enthalten.

Ein Wahlvorschlag für den Ortschaftsrat Weißenborn-Lüderode
darf höchstens 16 Bewerber enthalten.

Ein Wahlvorschlag für den Ortschaftsrat Zwinge
darf höchstens 8 Bewerber enthalten.

Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe ihres 
Nachnamens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, ihres 
Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. Jeder 
Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er 
muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen. Jeder Wahlvor-
schlag muss den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei 
oder der Wählergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann 
eine weitere Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deut-
lichen Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Ge-
meinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran 
beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschlä-
ge müssen die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, 
die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur 
einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnun-
gen erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter 
und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter 
abberufen und durch andere ersetzt werden.

1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift der 

Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe

ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem an-
deren Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

8. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle
Geschlechter.

Sonnenstein, 16.03.2024
gez. Lamkowski
Wahlleiter

Bekanntmachung

der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen  
für die Wahl der Ortschaftsratsmitglieder

1. In den Ortschaften mit Ortschaftsverfassung

Bockelnhagen,
Holungen,
Jützenbach,
Silkerode,
Steinrode,
Stöckey,
Weißenborn-Lüderode und
Zwinge

der Gemeinde Sonnenstein werden am 26. Mai 2024 die Ort-
schaftsratsmitglieder gewählt.

In der Ortschaft Bockelnhagen sind 4 Ortschaftsratsmitglie-
der zu wählen.
In der Ortschaft Holungen sind 6 Ortschaftsratsmitglieder zu 
wählen.
In der Ortschaft Jützenbach sind 4 Ortschaftsratsmitglieder 
zu wählen.
In der Ortschaft Silkerode sind 4 Ortschaftsratsmitglieder zu 
wählen.
In der Ortschaft Steinrode sind 4 Ortschaftsratsmitglieder zu 
wählen.
In der Ortschaft Stöckey sind 4 Ortschaftsratsmitglieder zu 
wählen.
In der Ortschaft Weißenborn-Lüderode sind 8 Ortschaftsrats-
mitglieder zu wählen.
In der Ortschaft Zwinge sind 4 Ortschaftsratsmitglieder zu 
wählen.

Die Anzahl der Ortschaftsratsmitglieder basiert auf den von der 
Bürgermeisterin der Gemeinde Sonnenstein im Amtsblatt Nr. 
3/2024 festgestellten Einwohnerzahlen der Ortschaften.

Für die Wahl der Ortschaftsratsmitglieder finden nach der Regelung 
in der Hauptsatzung der Gemeinde Sonnenstein die Vorschriften 
des Thüringer Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG) und der Thürin-
ger Kommunalwahlordnung (ThürKWO) entsprechend Anwendung.
Wählbar für das Amt eines Ortschaftsratsmitglieds sind Wahl-
berechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet 
haben (§ 12 ThürKWG).

Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 ThürKWG. Da-
nach sind Deutsche und Personen, die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei Monaten ihren Auf-
enthalt in der Gemeinde haben; der Aufenthalt in der Gemeinde 
wird vermutet, wenn die Person in der Gemeinde gemeldet ist. 
Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des 
Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxem-burg, Republik Malta, Königreich der 
Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesi-
sche Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slo-
wenien, Slowaki-sche Republik, Königreich Spanien, Tschechi-
sche Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 
sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in 
Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG).
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3.3 Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Gemeindeverwaltung 
Sonnenstein bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres 
Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu 
leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird 
vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag verbunden 
und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschlags während 
der üblichen Dienstzeiten der Gemeindeverwaltung Sonnenstein

Montag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Mittwoch von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

in der Gemeindeverwaltung Sonnenstein, Bahnhofstraße 12, 
Bürgerbüro, Raum Nr. 002, 37345 Sonnenstein OT Weißenborn-
Lüderode ausgelegt.

Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen 
Eintragungsraum bei der Gemeindeverwaltung aufzusuchen, er-
halten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann 
in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtig-
te Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines 
bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauf-
tragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; 
die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an 
Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Er-
teilung eines Eintragungsscheins vorliegen.

Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.

4. Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenver-
bindung). Sie muss spätestens am 22. April 2024, 18.00 Uhr,
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahl-
vorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen.
Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit
der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvorschläge
(§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.

5. Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekannt-
machung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April
2024 bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind
beim Wahlleiter der Gemeinde Sonnenstein, Bahnhofstraße 12,
37345 Sonnenstein, OT Weißenborn-Lüderode einzureichen.
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 12. April 2024
bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Be-
auftragten des Wahlvorschlages und der Mehrheit der übrigen
Unterzeichner des Wahlvorschlages zurückgenommen werden.

6. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag ein-
gereicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt.
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Ortschafts-
ratsmitglieder zu wählen sind.

7. Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftrag-
ten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der
Wahlvorschläge müssen spätestens bis zum 22. April 2024 bis
18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch
noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie
infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträglichen
Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen
Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in glei-
cher Weise wie Bewerber zu wählen.

Am 23. April 2024 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zu-
sammen und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und 
Erklärungen zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kom-
munalwahlgesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung ge-
stellten Anforderungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind.

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3
Satz 2 ThürKWG.

2. Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestell-
ten Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen
Versammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in
geheimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Be-
werbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung
eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Ver-
sammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei
oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus
der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem
Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der
Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei ha-
ben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Ver-
sammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an Eides statt zu
versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfolge
in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte
Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt war
und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Personen Ge-
legenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versammlung in
angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit
als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letz-
ten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag,
im Kreistag des Landkreises Eichsfeld, im Gemeinderat der Ge-
meinde Sonnenstein oder im Ortschaftsrat der jeweiligen Ort-
schaft (Bockelnhagen, Holungen, Jützenbach, Silkerode, Stein-
rode, Stöckey, Weißenborn-Lüderode oder Zwinge) vertreten
sind, müssen neben den Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu
tragen hat, zusätzlich von viermal so vielen Wahlberechtigten
unterstützt werden wie Ortschaftsratsmitglieder zu wählen sind:

In der Ortschaft Bockelnhagen insgesamt 16 Unterschriften,
in der Ortschaft Holungen insgesamt 24 Unterschriften,
in der Ortschaft Jützenbach insgesamt 16 Unterschriften,
in der Ortschaft Silkerode insgesamt 16 Unterschriften,
in der Ortschaft Steinrode insgesamt 16 Unterschriften,
in der Ortschaft Stöckey insgesamt 16 Unterschriften,
in der Ortschaft Weißenborn-Lüderode insgesamt 32 Unter-
schriften,
in der Ortschaft Zwinge insgesamt 16 Unterschriften.

3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlags-
träger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag, im 
Gemeinderat oder im Ortschaftsrat der jeweiligen Ortschaft 
vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen 
Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu 
tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften von viermal 
so viel Wahlberechtigten wie Ortschaftsratsmitglieder zu wählen 
sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ortschaftsrat der 
jeweiligen Ortschaft, im Gemeinderat oder im Kreistag aufgrund 
desselben gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertre-
ten sind oder wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit 
einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungs-
unterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der 
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Land-
tag, im Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, im 
Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein oder im Ortschaftsrat 
der jeweiligen Ortschaft vertreten ist.

3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn 
eine Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neu-
en Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 
Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des frü-
heren Wahlvorschlags war.
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02-33/2024-GR
Forstwirtschaftsplan 2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein beschließt
auf der Grundlage der §§ 2 und 22 sowie § 67 der Thüringer
Kommunalordnung -ThürKO-, in der Fassung der Neubekannt-
machung vom 28.1.2003 (GVBI. S. 41), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 24. März 2023 (GVBI S. 127), i.V.m. dem §§ 33 Abs. 
7 ThürWaldG den von den Revierförstern erstellten und vom
Forstamt Leinefelde- Worbis geprüften Planentwurf für den
Forstwirtschaftsplan 2024 zu bestätigen.
Stimmberechtigt: 14
Zustimmungen: 14 / Enthaltungen: 0 / Gegenstimmen: 0

03-33/2024-GR
Haushaltssatzung der Gemeinde Sonnenstein für das Haus-
haltsjahr 2024
Auf der Grundlage der §§ 55 ff der Thüringer Gemeinde- und
Landeskreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-),
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003
(GVBL S. 41), zuletzt geändert durch Gesetzes vom 24. März
2023 (GVBI S. 127) beschließt der Gemeinderat Sonnenstein
die Haushaltssatzung samt ihrer Bestandteile und Anlagen
für das Haushaltsjahr 2024.
Stimmberechtigt: 14
Zustimmungen: 12 / Enthaltungen: 2 / Gegenstimmen: 0

04-33/2024-GR
1. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Sonnenstein
Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf-
grund der § 19 Abs. 1, § 20 Abs 1 und § 22 der Thüringer Kom-
munalordnung -ThürKO- in der Fassung der Bekanntmachung
vom 28.01.2003 (GVBI. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 24. März 2023 (GVBI S. 127) die 1. Änderung der Haupt-
satzung der Gemeinde Sonnenstein
Stimmberechtigt: 13
Zustimmungen: 13 / Enthaltungen: 0 / Gegenstimmen: 0

05-33/2024-GR
Berufung Wahlleiter und Stellvertreter für die Kommunal-
wahl am 26.05.2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein beruft auf der
Grundlage des § 4 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes über die Wah-
len in den Landkreisen und Gemeinden (Thüringer Kommunal-
wahlgesetz -ThürKWG) vom 16.08.1993 (GVBl. S. 530), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24.05.2022 (GVBI.
S. 283) für die am 26.05.2024 stattfindenden Kommunalwahlen
in der Gemeinde Sonnenstein und deren Ortsteile
Herrn Tobias Lamkowski als Wahlleiter und Herrn Frank
Mumdey als stellvertretenden Wahlleiter.
Stimmberechtigt: 13
Zustimmungen: 13 / Enthaltungen: 0 / Gegenstimmen: 0

Sonnenstein, 16.03.2024
gez. Ertmer
Bürgermeisterin

Diese Bekanntmachung finden Sie auch auf der Internetseite der 
Gemeinde Sonnenstein (www.gemeinde-sonnenstein.de) unter 
der Rubrik „Bekanntmachungen“.

Widerspruch zu Datenübermittlungen

nach § 58c Absatz 1 Satz 1 des Soldatengesetzes (SG) 
in Verbindung mit § 36 Abs. 2 Bundesmeldegesetz (BMG)

Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial über Tä-
tigkeiten in den Streitkräften übermitteln die Meldebehörden dem 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr jähr-
lich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden:

1. Familienname
2. Vornamen
3. gegenwärtige Anschrift.

Die Datenübermittlung unterbleibt, wenn die Betroffenen ihr nach
§ 36 Absatz 2 des Bundesmeldegesetzes widersprochen haben.

Wer diese Weitergabe seiner Daten nicht wünscht wird aufge-
fordert, schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde Son-
nenstein, Einwohnermeldeamt, Bahnhofstraße 12, 37345 Son-
nenstein, Widerspruch einzulegen. Eine Begründung muss nicht 
angegeben werden.

8. Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

9. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle
Geschlechter.

Sonnenstein, 16.03.2024
gez. Lamkowski
Wahlleiter

Bekanntmachung der Beschlüsse  
aus der Haupt- und Finanzausschusssitzung  
vom 05.02.2024

Gemeinde Sonnenstein

Ortsteile Bockelnhagen, Holungen, Jützenbach, Silkerode, 
Epschenrode, Weilrode, Werningerode, Stöckey, Weißen-
born-Lüderode, Gerode und Zwinge

In der 18. öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschus-
ses der Gemeinde Sonnenstein am 05.02.2024 wurde folgender 
Beschluss gefasst:

Beschluss - Nr.:  anwesend: 6 Mitglieder

07-18/2024-HA
Bestätigung des öffentlichen Teils der Niederschrift aus der
Haupt- und Finanzausschusssitzung vom 15.01.2024
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt auf der Grund-
lage der §§ 2, 26, 42 Abs. 2 und 43 der Thüringer Kommunalord-
nung -ThürKO-, in der Fassung der Neubekanntmachung vom
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127), i.V.m. § 19 Absatz 2 der Ge-
schäftsordnung des Gemeinderates und der Ausschüsse sowie
der Ortschaftsräte der Gemeinde Sonnenstein vom 25.02.2022,
die Bestätigung des öffentlichen Teils der Niederschrift aus
der Haupt- und Finanzausschusssitzung vom 15.01.2024.
5 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 1 Enthaltung

Sonnenstein, 16.03.2024
gez. Ertmer
Bürgermeisterin

Diese Bekanntmachung finden Sie auch auf der Internetseite der 
Gemeinde Sonnenstein (www.gemeinde-sonnenstein.de) unter 
der Rubrik „Bekanntmachungen“.

Bekanntmachung der Beschlüsse aus der 
Gemeinderatssitzung vom 15.02.2024

Gemeinde Sonnenstein

Ortsteile Bockelnhagen, Holungen, Jützenbach, Silkerode, 
Epschenrode, Weilrode, Werningerode, Stöckey, Weißen-
born-Lüderode und Zwinge

In der 33. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Gemein-
de Sonnenstein am 15.02.2024 wurden folgende Beschlüsse 
gefasst:

Beschluss - Nr.:  anwesend: 14 Mitglieder

01-33/2024-GR
Bestätigung des öffentlichen Teils der Niederschrift aus der
Gemeinderatssitzung vom 29.11.2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf
der Grundlage der §§ 2, 22 i.V.m. 42 Abs. 2 und 43 der Thüringer
Kommunalordnung -ThürKO-, in der Fassung der Neubekannt-
machung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) i.V.m. § 19 Abs. 
2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates und der Ausschüs-
se sowie der Ortschaftsräte der Gemeinde Sonnenstein vom
25.02.2022, die Bestätigung des öffentlichen Teils der Nie-
derschrift aus der Gemeinderatssitzung vom 29.11.2023.
Stimmberechtigt: 13
Zustimmungen: 12 / Enthaltung: 1 / Gegenstimmen: 0
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Für Ihre Mühen bei der Ausübung des Ehrenamtes erhalten Sie 
einen Obolus in Höhe von 21 € für die Kommunalwahl.

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung
per Telefon unter der Nummer 036072 - 83114 oder 831 - 0
oder per E-Mail: lamkowski@gemeinde-sonnenstein.de

gez. Lamkowski
Wahlleiter

Hinweis
Sehr geehrte Bürger,

am 02.04.2024 bleibt das Standesamt geschlossen.

Freiwillige Feuerwehr Sonnenstein
An alle Kameradinnen und Kameraden
der Ortsteilwehren der Gemeinde Sonnenstein

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr Sonnenstein

Sehr geehrte Kameradinnen und Kameraden,

am Samstag, den 16.03.2024 findet um 19.00 Uhr im Gemein-
desaal Weißenborn-Lüderode die gemeinsame Jahreshaupt-
versammlung der Freiwilligen Feuerwehr Sonnenstein statt.

Hierzu lade ich alle Kameradinnen und Kameraden der Einsatz-
abteilungen herzlich ein.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Ortsbrandmeister
2. Grußwort der Gäste
3. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
4. Rechenschaftsbericht Ortsbrandmeister
5. Allgemeines und Sonstiges
6. Schlusswort des Ortsbrandmeisters

Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälf-
te der Angehörigen der Einsatzabteilungen anwesend ist. Bei 
Beschlussunfähigkeit beginnt eine erneute Versammlung nach 
Ablauf von 15 Minuten ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwe-
senden (§§ 14 und 15 unserer Feuerwehrsatzung).

Mit kameradschaftlichen Grüßen
gez. Sylvio Hoßbach
Ortsbrandmeister

Für den Widerspruch hält das Einwohnermeldeamt einen Vor-
druck bereit, der auch über die Internetseite der Gemeinde Son-
nenstein (www.gemeinde-sonnenstein.de) abgerufen werden 
kann. Der Widerspruch kann auch schriftlich, ohne Verwendung 
des Vordrucks, erhoben werden.

gez. Ertmer
Bürgermeisterin

Herzliche Glückwünsche
Eine persönliche Gratulation ist nur noch möglich, wenn die 
Einwilligung des Jubilars vorliegt.

An dieser Stelle möchten wir allen Jubilaren recht herzlich 
gratulieren und wünschen alles Gute, besonders Gesundheit.

gez. Ertmer
Bürgermeisterin

Dank an alle Wahlhelfer
Glücklicherweise erklären sich immer wieder Bürger dazu bereit, 
im Wahlvorstand zu helfen. Daher konnten wir in allen Ortschaf-
ten ein Wahllokal öffnen.

Werte Wahlhelfer, Sie haben wieder sehr gute Arbeit geleistet. 
Ich danke Ihnen allen herzlich für Ihren Einsatz, für Ihre Gewis-
senhaftigkeit und für Ihr Pflichtbewusstsein.

Ich würde mich freuen, wenn wir auch künftig auf Ihre Hilfe zäh-
len könnten!

gez. Lamkowski
Wahlleiter

Werden Sie Wahlhelfer bei den Wahlen 
am 26.05.2024 und 09.06.2024!

Sehr geehrte Bürger,

am 26. Mai 2024 finden in der 
Gemeinde Sonnenstein die Wahl 
des Gemeinderates sowie in den 
Ortschaften die Wahlen zum Ort-
schaftsbürgermeister und der Ort-
schaftsräte statt. Am 09.06.2024 
findet die Europawahl zusammen 
mit eventuellen Stichwahlen der 
Ortschaftsbürgermeister statt.

Wir suchen Freiwillige, die uns an den beiden Tagen bei der 
Durchführung der Wahl unterstützen möchten.

Das erwartet Sie als Wahlhelfer:

Der Wahlvorstand trifft sich am Wahltag um 7:30 Uhr im Wahl-
raum. Es wird besprochen, welcher Wahlhelfer welche Aufgaben 
erledigt (z.B. Strichliste führen, Stimmzettel ausgeben). Die Wahl-
helfer müssen i.d.R. nicht den ganzen Tag, sondern entweder 
vormittags oder nachmittags anwesend sein. Ab ca. 17:00 Uhr 
trifft sich der gesamte Wahlvorstand, um nach einem gemeinsa-
men Abendessen mit der Auszählung der Stimmen zu beginnen.

Vor der Wahl bieten wir eine Informationsveranstaltung an, auf 
der sich die Wahlhelfer über ihre Aufgaben und den Ablauf der 
Wahl informieren können. In jedem Wahllokal werden auch ei-
nige erfahrene Wahlhelfer eingesetzt, denen der Ablauf bereits 
vertraut ist.

Die Mitglieder des Wahlvorstandes sollten Wahlberechtigte der 
Ortschaft sein, d.h. sie müssen das 16. Lebensjahr vollendet ha-
ben. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.




